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Abitur und Kindergeld / „Melden“ bei der Agentur für Arbeit 
 
 
 

Wenn Sie nach dem Abitur ein Studium aufnehmen möchten, dann können Sie nicht 

bei der Agentur für Arbeit als „Studien- oder Ausbildungsplatzbewerber“ gemeldet 

sein, um Kindergeld zu beziehen. Ein „Melden“ bei der Agentur für Arbeit sichert nicht 

die Kindergeldzahlung und führt automatisch zu einem Beratungstermin! 

 

Das Kindergeld wird weiter gezahlt, wenn Sie der Familienkasse schriftlich mitteilen, 

dass Sie 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Studium aufnehmen wollen. 

 

Diese schriftliche Mitteilung muss von Ihnen und dem / der Kindergeldberechtigten 

unterschrieben sein unter Nennung der Kindergeldnummer. 

 

Ihre Aktivitäten müssen Sie glaubhaft machen durch die Vorlage von  Bewerbungen 

bei Hochschulen und ggf. Zulassungs- oder Ablehnungsbescheiden.  

Dies gilt auch für Bewerbungen für betriebliche oder schulische Ausbildungsplätze. 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Familienkasse bzw. unter 

www.familienkasse.de  

 

Wenn Sie eine betriebliche Ausbildungsstelle suchen und die Unterstützung der 

Berufsberatung wünschen (Vormerkung als Bewerber/in), dann können Sie z.B. über 

die kostenlose Hotline 0180-45555 00 einen Gesprächstermin vereinbaren. In der 

Beratung können wir dann über Ihre Berufswünsche sprechen und ein Stellengesuch 

für die Jobbörse der Bundesagentur erarbeiten. 

 

 

Ihre Berufsberatung für akademische Berufe 

http://www.familienkasse.de/

